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Einleitung 

Die Regulierungsbehörden haben gemäß § 4 Abs. 2 ARegV erstmals mit Wirkung zum 

01. Januar 2009 Erlösobergrenzen 

(ca. 900 Stromnetzbetreiber und 

für alle deutschen Energieversorgungsnetzbetreiber 

750 Gasnetzbetreiber) bestimmt. Es wurden 

Erlösobergrenzen für jedes Kalenderjahr der ersten Regulierungsperiode gemäß 

§ 32 Abs. 1 Nr.1 ARegV festgelegt. Die erste Regulierungsperiode dauert gemäß 

§ 3 Abs. 2 ARegV für Strom netzbetrei ber fünf Jahre und davon abweichend für 

Gasnetzbetreiber gemäß § 34 Abs. 1 b ARegV vier Jahre. 

Während der Regulierungsperioden kann es zu Veränderungen der Unternehmens- und 

Netzstruktur der Energieversorgungsnetzbetreiber kommen. Um die wirtschaftlichen Folgen 

von teilweise Netzübergängen und Netzaufspaltungen angemessen in den 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen abzubilden, hat der Verordnungsgeber in 

§ 26 Abs. 2 ARegV entsprechende Anordnungen getroffen. 

Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem "'te"'il""w"'e"-'is"'e:.cn'----"'Ü..,b''_e'""rg"'a"'n"'g~...:e"'iC!..!n"_e:?s 
Energieversorgungsnetzes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen 

(zusammenfassend: "Netzübergang") die Erlösobergrenzen auf Antrag der beteiligten 

Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr.1 ARegV neu festzulegen. Im Antrag ist anzugeben und 

zu begründen, welcher Erlösanteil dem übergehenden und dem verbleibenden Netzanteil 

zuzurechnen ist. Die Summe beider Erlösanteile darf die für dieses Netz insgesamt 

festgelegte Erlösobergrenze nicht überschreiten. 

Bei einem Netzübergang auf einen anderen Netzbetreiber setzt die Neufestlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 26 Abs. 2 Satz 1 ARegV ab dem 01.01.2009 

eine Vereinbarung der beteiligten Netzbetreiber hinsichtlich der übergehenden Erlösanteile 

voraus. Hierfür sollten den beteiligten Netzbetreibern in gleicher Art und Weise alle für 

die Aufteilung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen relevanten Daten und 

Informationen .l!Q!: den Verhandlungen über die Erlösobergrenzenaufteilung vorliegen. 

Durch die Abänderung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach 

§ 26 Abs. 2 S.1 ARegV soll gemäß. § 26 Abs. 2 S.3 ARegV sichergestellt werden, dass 

Netzübergänge nicht zu einer Erhöhung der Summe der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen führen. Die nach § 4 Abs. 3 ARegV zulässigen und erforderlichen 

Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen bleiben davon unberührt. 
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Die Bundesnetzagentur und die Landesregulierungsbehörden haben sich in einem 

intensiven Abstimmungsverfahren auf die Konsultationsfassung eines Leitfadens zu 

§ 26 Abs. 2 ARegV und entsprechender Erhebungsbögen verständigt. Die 

Bundesnetzagentur hat daraufhin mit Schreiben vom 08.12.2009 und durch Veröffentlichung 

eines Leitfadenentwurfs und der entsprechenden Erhebungsbögen auf der Internetseite der 

Bundesnetzagentur, den betroffenen Wirtschaftskreisen Gelegenheit gegeben hierzu bis 

zum 28.12.2009 Stellung zu nehmen. In Einzelfällen wurde diese Frist bis Mitte Januar 2010 
", 

verlängert. Es wurden insgesamt sieben Stellungnahmen abgegeben. 
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1. Abgrenzung: Netzübergang und Vollnetzübergang 

Von einem Netzübergang nach § 26 Abs. 2 S.1 ARegV ist der vollständige Übergang eines 

Energieversorgungsnetzes 'und der Zusammenschluss mehrerer Energieversorgungsnetze 

(vereinfachend: "Vollnetzübergang") nach § 26 Abs. 1 ARegV zu unterscheiden. 

Im Gegensatz zum Netzübergang überträgt der abgebende Netzbetreiber bei einem 

VOlInetzübergang im Sinne des § 26 Abs. 1 ARegV sein gesamtes Netz an einen anderen 

Netzbetreiber. Bei dem übertragenden Netzbetreiber darf somit kein Rest des Netzes mehr 

verbleiben. Der abgebende Netzbetreiber gibt das Energieversorgungsnetz vollständig auf. 

Im Fall des Vollnetzübergangs nach § 26 Abs.1 ARegV hat der Netzbetreiber den 

vollständigen Übergang des 

Regulierungsbehörde (siehe Ziffer 2.) 

Energieversorgungsnetzes der zuständigen 

unverzüglich anzuzeigen. Einer Neufestlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen bedarf es in den Fällen des Vollnetzübergangs nicht. 

Die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt gemäß § 4 Abs.3 ARegV für 

das bestehende .und das übergegangene Netz jeweils gesondert, nach den Vorgaben des 

ursprünglichen Verfahrens. 

Die der Bildung des Netzentgeltes nach § 17 Abs.1 ARegV zu Grunde zu legende 

kalenderjährliche Erlösobergrenze des aufnehmenden Netzbetreibers kann sodann durch 

Addition der angepassten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen ermittelt werden. 
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2. Zuständigkeit 

Nach § 54 Abs. 1 und Abs. 2 8.1 Nr.2 EnWG sind grundsätzlich die 

Landesregulierungsbehörden für einen Antrag nach § 26 Abs. 2 ARegV zuständig, soweit 

Netzbetreiber beteiligt sind, an deren Elektrizitäts- oder Gasverteilernetzen weniger als 

100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind und das 

Energieversorgungsnetz nicht über das Gebiet eines Landes hinausreicht (vgl. § 54 Abs.2 

8.2 EnWG). Wird die Zuständigkeit nicht ausdrücklich der Landesregulierungsbehörde 

zugewiesen, so ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die Bundesnetzagentur zuständig. 

Die für einen Antrag nach § 26 Abs. 2 ARegV zuständige Behörde ist anhand der sich bei 

den beteiligten Netzbetreibern in der Folge eines Netzübergangs ergebenden 

Kundenanzahl und Gebietsverhältnissen zu bestimmen. 1 

Beispie/1 

VOR Aufspallung 

5.000 
Kunden 

NB1a 
LRegB 

NACH Aufspallung 

NB 1 (l: 100.000 Kunden, länderübergreifend) spaltet sich nach § 26 Abs. 2 S.1, 2. Alt. ARegV in die NB 1a 

« 100.000 Kunden, nicht länderübergreifend) und NB 1b (l: 100.000 Kunden, länderübergreifend) auf. 

Damit ist für die Neufestlegung der kalenderjähriichen Erlösobergrenzen nach § 26 Abs. 2 ARegV hinsichtlich des 

NB 1a die Landesregulierungsbehörde (LRegB) und hinsichtlich des NB 1b die Bundesnetzagentur zuständig. 

7 NB1a stellt den Antrag nach § 26 Abs. 2 ARegV folglich bei der LRegB und NB 1b bei der BNetzA. ~ 

Der maßgebliche Zeitpunkt für die Erfassung der an die beteiligten Energieversorgungsnetze 
bzw. die zu bildenden Netzanteile unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Kunden ist 
nach § 54 Abs. 2 8.3 EnWG der 31. Dezember des Kalenderjahres vor AntragsteIlung. 
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3. Antrag 

Bei Netzübergängen wird die nach § 54 EnWG zuständige Regulierungsbehörde gemäß 

§ 26 Abs. 2 S.1 ARegV ausschließlich auf Antrag der am Netzübergang beteiligten 

Netzbetreiber tätig. 

§ 26 Abs. 2 ARegV setzt hinsichtlich der zu übertragenden kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen grundsätzlich einen "Antrag" der beteiligten Netzbetreiber gegenüber der 

jeweils zuständigen Regulierungsbehörde voraus. 

Zwischen dem abgebenden und dem aufnehmenden Netzbetreiber muss demnach bereits. 

vor der AntragsteIlung nach § 26 Abs. 2 ARegV Einigkeit über die Höhe des zu 

übertragenden Erlösobergrenzenanteils bestehen. Können die beteiligten Netzbetreiber 

keine Einigung über den Netzübergang erzielen, so ist zivilgerichtliche Hilfe in Anspruch zu 

nehmen. 

Beispie/2 

EOG=5GE 

NB1a LRegB 

VOR Aufspaltung NACH Aufspaltung 

NB Ib und NB la sind sich einig, dass eine Erlösobergrenze (EOG) in Höhe von 5 Geldeinheiten (GE) auf den 

aufnehmenden Netzbetreiber NB la übergehen so/l. 

NB 1 a beantragt demnach die Neufestlegung einer EOG in Höhe von 5 GE bei der LRegB. NB 1 b beantragt die 

Neufestlegung einer EOG in Höhe von 100 GE bei der Bundesnetzagentur. 

Die an einem Netzübergang beteiligten Netzbetreiber können jeweils gesonderte 

Anträge nach § 26 Abs. 2 ARegV bei den jeweils zuständigen Regulierungsbehörden 

stellen. Die gesonderten Anträge müssen hinsichtlich des zu übertragenden 

Erlösanteils deckungsgleich sein. 
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3.1. Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt sind nach § 26 Abs. 2 S.1 ARegV die an einem Netzübergang beteiligten 

Netzbetreiber. Danach ist jeder Netzbetreiber antragsberechtigt, der aufgrund eines 

Netzübergangs einen Anteil der nach § 32 Abs. 1 Nr.1 ARegV festgelegten 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen auf einen anderen Netzbetreiber überträgt 

("abgebender Netzbetreiber") und jeder Netzbetreiber, der diese Anteile aufnimmt 

("aufnehmender Netzbetreiber"). 

3.2. Anzeigepflicht und Antragszeitpunkt 

.In den Festlegungen zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen haben die 

Regulierungsbehörden in der Regel bestimmt, dass der Übergang von Netzen, 

Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich 

anzuzeigen sind. 

Die Anzeige eines bevorstehenden Netzübergangs muss somit unverzüglich erfolgen. Der 

Antrag nach § 26 Abs.2 ARegV ist sodann unverzüglich nach einer Einigung der Parteien 

oder einer entsprechenden gerichtlichen Entscheidung zu stellen. 

3.3. Form des Antrags 

Im Antrag nach § 26 Abs. 2 ARegV ist anzugeben und zu begründen, welche Anteile der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen (in Euro) dem übergehenden und dem verbleibenden 

Netzanteil zuzurechnen sind. Dem Antrag sind alle für die Prüfung des Antrages 

erforderlichen Unterlagen beizufügen. 

Der Antrag ist schriftlich und elektronisch bei der jeweils zuständigen Regulierungsbehörde 

einzureichen. Der zum Antrag gehörende Erhebungsbogen ist unter Nutzung der aktuellen 

Version der auf der Internetseite der jeweiligen Regulierungsbehörde oder 

http://www.bundesnetzagentur.de. dort unter den Menüpunkten "Sachgebiete" > "Erhebung 

von Unternehrnensdaten" > "Netzübergang", zurn Download bereitgestellten XLS-Dateien 

("Erhebungsbogen § 26 11 ARegV - abgebender NB" bzw. "Erhebungsbogen § 26 11 ARegV -

aufnehmender NB") vollständig und richtig ausgefüllt zu übermitteln. Es werden für Strom

und Gasnetzbetreiber unterschiedliche Erhebungsbögen bereitgestellt. Hinsichtlich des 

Übertragungsweges der XLS-Dateien sind die individuellen Vorgaben der jeweils 

zuständigen Regulierungsbehörde zu beachten. 

Beim Ausfüllen der XLS-Dateien darf keine Veränderung der Struktur vorgenommen werden. 

Die Vorgaben und Definitionen dieses Leitfadens sind zu beachten. Sollte der Netzbetreiber 
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von diesen Vorgaben und Definitionen abweichen, so hat er dies zu benennen und die 

Gründe hierfür zu erläutern. 

304. Inhalt des Antrags 

Die beteiligten Netzbetreiber haben in dem Antrag nach § 26 Abs. 2 ARegV anzugeben und 

zu begründen, welcher Erlösanteil dem übergehenden und dem verbleibenden Netzanteil 

zuzurechnen ist. 

Den Anträgen ist jeweils eine gemeinsame Erklärung der beteiligten Netzbetreiber 

hinsichtlich der vom "abgebenden" Netzbetreiber auf den "aufnehmenden" Netzbetreiber 

zu übertragenden Erlösanteile in Euro, eine Aufteilung der Höhe der Kosten des 

Ausgangsniveaus und der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile, eine Aufteilung 

des Sachanlagevermögens (AK/HK, Anschaffungszeitpunkt und Nutzungsdauer) sowie 

eine Aufteilung der Strukturparameter des Netzes beizufügen. 

Die verwendeten Aufteilungsschlüssel sind zu erläutern. Die beteiligten Netzbetreiber 

haben darzulegen und nachzuweisen, dass die der Beantragung zu Grunde liegende 

Aufteilung der einzelnen Kostenanteile der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen (KA dnb, 

KA vnb und KA b), der Sondersachverhalte (PIZ, EF, PÜS, MEA und Regulierungskonto), 

des Sachanlagevermögens (AK/HK, Anschaffungszeitpunkt, Nutzungsdauer) und der 

Strukturparameter des Netzes sachgerecht erfolgt ist. 

Die beteiligten Netzbetreiber haben darzulegen und nachzuweisen, dass die Summe der 

gebildeten Erlösanteile die für das aufzuteilende Netz insgesamt festgelegte 

Erlösobergrenze nicht überschreitet (vgl. § 26 Abs. 2 S.3 ARegV). 

Die beteiligten Netzbetreiber haben zu beachten, dass die sich aus der Aufteilung der 

Erlösobergrenze ergebenden Effizienzvorgaben von den beteiligten Netzbetreibern 

erreicht und übertroffen werden können (§ 21a Abs. 5 S.4 EnWG). In diesem 

Zusammenhang weisen die Regulierungsbehörden ausdrücklich darauf hin, dass 

ein Netzübergang keine Grundlage für einen späteren Antrag nach 

§ 4 AbsA S.1 Nr.2 ARegV oder § 16 Abs.2 S.1 ARegV darstellt. 

Die beteiligten Netzbetreiber haben darzulegen und nachzuweisen (z.B. durch 

gemeinsame Erklärung), dass die für die Verhandlungen über die Übertragung der 

Erlösobergrenzen erforderlichen Informationen (siehe Ziffer 6.) den beteiligten 

Netzbetreibern vor den Verhandlungen über den Netzübergang im Sinne des 

§26 Abs.2 ARegV in gleicher Art und Weise vorlagen. 
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Die von den Regulierungsbehörden bereitgestellten Erhebungsbögen sind vollinhaltlich zum 

Bestandteil der Anträge nach § 26 Abs. 2 ARegV zu machen. 

3.5. . Antragsgegenstand 

Die an einem Netzübergang beteiligten Netzbetreiber beantragen für jedes Kalenderjahr der 

Regulierungsperiode eine neu festzulegende Erlösobergrenze. Der abgebende Netzbetreiber 

behält für den Zeitraum bis zum Netzübergang seine ursprünglich' festgelegten 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen bei. 

Beispie/3 2 

Netzbetrelber 1 (vor Netzübergang) 

EOG KA,dnb KA, vnb KA,b 

2009 99.09 10.00 72.73 16.36 

2010 98.18 10.00 73,48 . 14,70 

2011 97,26 10,00 74,26 13,00 

2012 96,34 10,00 75,08 11,26 

Netzbetreiber 1a (nach Netzübergang) 

EOG KA, dnb KA, vnb KA, b 

2009 99,09 10,00 72,73 16,36 

2010 39,29 5,00 28,57 5,72 

2011 38,94 5,00 28,87 5,06 

2012 38,58 5,00 29,20 4,38 

Netzbetreiber 1b (nach Netzübergang) 

EOG KA, dnb KA,vnb KA, b 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 58,89 5,00 44,91 8,98 

2011 58,33 5,00 45,39 7,94 

2012 57,76 5,00 45,88 6,88 

Die beteiligten Netzbetreiber begehren die Aufspaltung der kalendeljährlichen Erlösobergrenze zum 01.01.2010. 

NB 1a beantragt folglich die Neufestlegung der kalendeljährlichen Erlösobergrenzen 2009 (99,09 GE), 2010 

(39,29 GE), 2011 (38,94 GE) und 2012 (38,58 GE). NB 1b beantragt die Neufestlegung der kalendeljährlichen 

Erlösobergrenzen 2010 (58,89 GE), 2011 (58,33 GE) und 2012 (57,76 GE). 

Würde NB 1 a dem entgegen die Obertragung der kalendeljährlichen Erlösobergrenzen bereits mit Wirkung zum 

01.01.2009 vornehmen, so wäre der NB 1a nicht berechtigt im Kalendeljahr 2009 Erlöse in Höhe von 99,09 GE 

vollständig zu behalten. Gemäß § 5 Abs. 1 ARegV wären die vereinnahmten Mehrerlöse als Saldo in Höhe von 

59,45 GE auf dem Regulierungskonto des NB 1a zu verbuchen. Eine Berechtigung des NB 1a Erlöse über 39,64 

GE hinaus zu erzielen bestand nicht. 

2 Dieses Beispiel kann analog auch für einen bestehenden Netzbetreiber gebildet werden. Die 
neu festzulegende EOG des NB 1 b ergäbe sich dann aus der Addition der bestehenden EOG 
des NB 1 b und der nach § 26 Abs.2 8.1 ARegV übergehenden Teil-EOG. 
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4. Zeitpunkt des Netzübergangs 

Eine unterjährige Anpassung der Netzentgelte gemäß § 17 ARegV und der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs.3 ARegV ist nicht vorgesehen. 

Netzübergänge sollten daher stets mit Wirkung zum 01. Januar eines Kalenderjahres 

erfolgen. 

Dem liegen folgende Überlegungen zugrunde: 

§ 26 Abs. 2 S.1 ARegV verweist auf die Festlegung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen nach § 32 Abs. 1 Nr.1 ARegV. § 32 Abs. 1 Nr.1 ARegV verweist 

seinerseits wiederum auf die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach 

§ 4 ARegV. In § 4 Abs. 2 ARegV ist ausschließlich die Bestimmung einer 

Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der Regulierungsperiode vorgesehen. Eine 

zeitanteilige, unterjährige Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze ist 

hingegen nicht vorgesehen. 

Die Verprobung der zulässigen Erlöse erfolgt nach § 17 Abs. 1 S.2 ARegV in Verbindung 

mit Teil 2, Abschnitte 2 und 3 der StromNEV bzw. GasNEV auf Jahresbasis. 

Eine hohe Anzahl von unterjährigen Netzübergängen könnte zu einer Vielzahl von 

Entgeltanpassungen pro Kalenderjahr führen. Dies entspricht nicht dem Grundgedanken 

des § 17 Abs. 3 ARegV und § 21 Abs.1 EnWG. Daher sind Entgeltanpassungen am 

Anfang eines Kalenderjahres zu bündeln. 

Eine unterjährige Aufteilung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen würde in der Folge 

erhebliche Abgrenzungsprobleme hinsichtlich des Regulierungskontos nach § 5 ARegV 

bereiten. 

Sollten die beteiligten Netzbetreiber dem entgegen gleichwohl eine unterjährige Anpassung 

der kalenderjährlichen Erlösobergrenze vereinbaren, so sind die zulässigen 

kalenderjährlichen Erlöse zeitanteilig, bezogen auf 365 Tage (in Schaltjahren 366 Tage), zu 

ermitteln. Die sachgerechte Ermittlung der zeitanteiligen Erlösobergrenze ist darzulegen und 

nachzuweisen. 
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5. Anpassung der Netzentgelte 

Im Falle eines unterjährigen Netzübergangs ist eine unterjährige Anpassung der 

Netzentgelte, dem allgemeinen Rechtsgedanken des § 17 Abs. 3 S.1 ARegV folgend, nicht 

zulässig. 

Der Verordnungsgeber hat die Entscheidung zu § 17 Abs. 3 S.1 ARegV damit begründet, 

dass häufige Schwankungen der Netzentgelte vermieden werden sollen, um die hieraus 

resultierenden Nachteile für Netzkunden zu vermeiden. 3 § 17 Abs. 3 S.1 ARegV bezieht sich 

seinem Wortlaut nach zwar grundsätzlich auf Anpassungen nach § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV. 

§ 17 Abs. 3 ARegV trägt jedoch dem allgemeinen Rechtsgedanken Rechnung, dass eine 

Vielzahl unterjähriger Änderungsvorgänge zu Intransparenz der Netzentgelte und damit zu 

einer Benachteiligung der Netzkunden führen kann. 

Sollten die beteiligten Netzbetreiber gleichwohl einen unterjährigen Netzübergang 

vereinbaren, so hat der aufnehmende Netzbetreiber, zur Vermeidung einer Vielzahl 

unterjähriger Anpassungen der Netzentgelte, die Entgelte des abgebenden Netzbetreibers 

im übergehenden Netzanteil bis zum Ende des Kalenderjahres beizubehalten. Ebenso hat 

der abgebende Netzbetreiber seine Netzentgelte im verbleibenden Netz bis zum Jahresende 

beizubehalten. Eine Saldierung der sich daraus ergebenden Mehr- oder Mindererlöse erfolgt 

gemäß § 5 Abs. 1 ARegV nach dem Ablauf des Kalenderjahres über das Regulierungskonto. 

Aus den nach § 26 Abs. 2 S. 1 ARegV neu festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

des beteiligten Netzbetreibers ist grundsätzlich ein einheitliches Netzentgelt zu bilden ("Ein 

Netzbetreiber, ein Entgelt!"). Die beteiligten Netzbetreiber können jedoch in begründeten 

Ausnahmefällen übergangsweise und nach vorheriger Absprache mit der jeweils 

zuständigen Regulierungsbehörde bis zum Ende der auf den Netzübergang folgenden 

Regulierungsperiode differenzierte Netzentgelte ausweisen. 

3 BR-Drs. 417/07, S.62. 
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6. Aufteilung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

Die an einem Netzübergang beteiligten Netzbetreiber haben die kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen und die einzelnen Kostenanteile der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

sachgerecht aufzuteilen und dies nachzuweisen. Hierzu haben die beteiligten Netzbetreiber 

insbesondere den verwendeten Aufteilungsmaßstab und die im Einzelnen verwendeten 

Aufteilungsschlüssel darzulegen und zu begründen. 

6.1. Aufteilungsmaßstab 

Die Regulierungsbehörden gehen grundsätzlich davon aus, dass die beteiligten 

Netzbetreiber einen geeigneten Maßstab zur Aufteilung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen verwenden werden.' 

Es sollte ein Aufteilungsmaßstab gewählt werden, der sich ausgehend von einer detaillierten 

Darstellung des Sachanlagevermögens und dessen Wartungszustand, an einer Aufteilung 

der Kosten des Ausgangsniveaus nach § 6 ARegV orientiert. Unter Anwendung des für 

den abgebenden Netzbetreiber ermittelten Effizienzwertes können dann für den 

übergehenden und den verbleibenden Netzanteil die neuen kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen der Regulierungsperiode ermittelt werden. 

Der abgebende Netzbetreiber sollte gegenüber dem aufnehmenden Netzbetreiber l!Q[ 

den Verhandlungen über die Aufteilung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach 

§ 26 Abs. 2 ARegV zumindest das zu übertragende Sachanlagevermögen nach 

Anschaffungszeitpunkten, die jeweiligen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

(AKlHK), die kalkulatorischen Nutzungsdauern und eine Beschreibung des 

Wartungszustandes des Netzanteils bzw. die auf den zu übertragenden Netzanteil 

entfallenden Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen offenlegen. Eine 

Schlüsselung des Sachanlagevermögens ist nur zulässig, wenn eine anlagenscharfe 

Zuordnung der Vermögenswerte nicht möglich ist. Die verwendeten Schlüssel sind 

darzulegen und zu begründen. 

Unter anderem wird durch die Verminderung bestehender Informationsasymmetrien 

gewährleistet, dass die beteiligten Netzbetreiber überhaupt in die Lage versetzt werden, zu 

beurteilen, ob die sich nach einem Netzübergang ergebenden Effizienzvorgaben erreicht und 

übertroffen werden können (vgl. § 21 a Abs. 5 S.4 EnWG). 

4 Die Aufteilung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen eines Netzbetreibers anhand der in 
den jeweiligen Netzanteilen anfallenden Verbrauchsmengen könnte unter Umständen dazu 
führen, dass verbrauchsstarken Netzanteilen mit günstiger Kostenstruktur (d.h. 
überproportional niedrigen Netzkosten) zu. hohe kalimderjährliche Erlösobergrenzen und 
umgekehrt Netzanteile mit ungünstiger Kostenstruktur zu geringe Erlösobergrenzen 
zugeordnet werden. 
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6.2. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA dnb) 

Die KA dnb der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen werden in 

§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 bis 13 ARegV abschließend aufgezählt. Bei einer Änderung der KA dnb 

erfolgt gemäß § 4 Abs. 3 S.1 Nr.2 ARegV eine Anpassung jeweils zum 01. Januar eines 

Kalenderjahres. 

Die an einem Netzübergang beteiligten Netzbetreiber können die KA dnb des abgebenden 

Netzbetreibers grundsätzlich unter sich aufteilen. Die sachgerechte Aufteilung der KA dnb ist 

darzulegen und nachzuweisen. 

6.2.1. Anpassung der Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (vgNK) und Vergütung für dezentrale Einspeisung 

Bei der Anpassung der Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (vgNK) im Sinne des § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 ARegV und Vergütung für dezentrale 

Einspeisung im Sinne des § 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV ist auf das Kalenderjahr abzustellen, 

auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll.5 Da ein Plan-Ist-Abgleich nach § 5 

Abs.1 S.2 ARegV vorzunehmen ist, handelt es sich somit bei den vgNK für den 

Netzbetreiber um einen durchlaufenden Posten. Durch die Berücksichtigung der aktuellen 

Kostendaten wird der wirtschaftlichen Bedeutung und Volatilität der vgNK Rechnung 

getragen. 

Die Vereinbarung eines Netzübergangs sollte auch aus diesem Grunde stets mit 

Wirkung zum 01. Januar eines Kalenderjahres vollzogen werden. 

§ 26 Abs. 2 S.3 ARegV führt, bei sachgemäßer Gestaltung von Netzübergängen, nicht zu 

wirtschaftlichen Nachteilen der beteiligten Netzbetreiber im Umgang mit den vgNK und der 

Vergütung für dezentrale Einspeisung. Danach ist sicherzustellen, dass die Summe der 

gebildeten Erlösanteile die für das aufzuteilende Netz insgesamt festgelegte 

Erlösobergrenze nicht überschreitet. § 4 Abs. 3 S.1 Nr.2 ARegV gewährleistet eine 

Anpassung der vgNK und der Vergütung für dezentrale Einspeisung zum 01. Januar eines 

Kalenderjahres auf das aktuelle Niveau. 

Die Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 26 Abs. 2 S.1 ARegV 

führt deshalb auch nicht zu einer Benachteiligung der beteiligten Netzbetreiber, wenn der 

aufnehmende Netzbetreiber durch den Netzübergang zu einem nach gelagerten 

Netzbetreiber des abgebenden Netzbetreibers wird. Eine Aufteilung der vgNK und der 

5 Die vorgelagerten Netzkosten enthalten keine Kosten für singulär genutzte Betriebsmittel. 
Kosten singulär genutzter Betriebsmittel zählen nicht zu den dauerhaft nicht beeinfiussbaren 
Kosten und dürfen nicht unter dieser Position ausgewiesen werden. 
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Vergütung für dezentrale Einspeisung des abgebenden Netzbetreibers, unter 

Berücksichtigung des § 26 Abs. 2 8.3 ARegV, sollte stets nach sachgerechten Kriterien 

erfolgen. Die beteiligten Netzbetreiber werden durch die Anpassung nach § 4 Abs.3 8.1 Nr.2 

ARegV in die Lage versetzt, die tatsächlichen vgNK wiederzuverdienen. 

Beispiel 4.1 

VOR Aufspaltung NACH Aufspaltung 

NB 1a 5+2 GE 

15 + 3 GE 

NB 1 hat im Zustand vor Netzübergang eigene Netzkosten in Höhe von 20 GE. NB 1 ist nachgelagerter 

Netzbetreiber _zu einem Fernleitungsnetzbetreiber (FLNB). NB1 hat vgNK in Höhe von 5 GE. Die 

Gesamtnetzkosten des NB 1 betragen folglich 25 GE. 

Durch den Netzübergang zum 01.01.2010 wird NB 1b nachgelagerter Netzbetreiber zu NB 1a und FLNB. NB 1a 

verfügt nur über einen Ausspeisepunkt zu 1 b. NB 1 a und 1 b sind sich im Rahmen des Nefzübergangs einig, dass 

NB 1b nunmehr 3 GE von den vgNK des NB 1 erhält; NB 1a behält vgNK in Höhe von 2 GE. Die vgNK des NB 1a 

betragen tatsächlich 5 GE. NB 1a darf aber zunächst nur 2 GE erwirtschaften. Die vgNK des NB 1b betragen 

tatsächlich 10 GE. In der Erlösobergrenze des NB 1 b werden aber nur 3 GE für vgNK abgebildet. 

Beispiel 4.1 basiert auf einer isolierten Betrachtung des Netzübergangs, welche die 

Anpassungs- und Ausgleichsregelungen der ARegV außer Acht lässt. Durch die 

Anpassungsregelung des § 4 Abs. 3 8.1 Nr.2 ARegV bzw. die Ausgleichsregelung des 

§ 5 ARegV werden wie oben beschrieben nachteilige wirtschaftliche Folgen der Aufteilung 

der kalenderjährlichen Erlösobergrenze vermieden (vgl. dazu Beispiel 4.2). 
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Beispie/4.2 

VOR Aufspaltung NAm:! Aufspaltung Anpassung vgNK 

NB 1a 5+5GE 

15+10GE 

Die grau hinterlegte Aufspaltung vollzieht sich wie in Beispiel 4.1. Mit Wirkung zum 01.01. des auf den 

Netzübergang folgenden Kalenderjahres können NB la und Ib die vgNK gemäß § 4 Abs. 3 S.1 Nr.2 ARegV auf 

das aktuelle Niveau anpassen. Die Anpassung kann auch in der logischen Sekunde des Netzübergangs erfolgen. 

Die tatsächlichen vgNK des NB la betragen 5 GE. In der Erlösobergrenze des NB la werden nach der 

Anpassung 5 GE für vgNK abgebildet. Die tatsächlichen vgNK des NB Ib betragen 10 GE. In der 

Erlösobergrenze des NB 1 b werden nach der Anpassung 10 GE für vgNK abgebildet. 

Zusammenfassend ist festzuhalten : 

Vereinbaren die beteiligten Netzbetreiber einen Netzübergang mit Wirkung zum 01. Januar 

eines Kalenderjahres, so kann der aufnehmende Netzbetreiber grundsätzlich unmittelbar 

eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S.1 Nr.2 ARegV 

vornehmen. 

Bei unterjährigen Netzübergängen hat der aufnehmende Netzbetreiber bis zum Ende des 

Kalenderjahres im übergehenden Netzanteil die Netzentgelte des abgebenden 

Netzbetreibers beizubehalten (siehe Ziffer 5.). In der Erlösobergrenze des abgebenden 

Netzbetreibers sind - und damit auch in dessen Netzentgelten - vgNK und Vergütung für 

dezentrale Einspeisung enthalten, so dass durch die Beibehaltung der Entgelte bereits eine 

Aufteilung der Erlöse aus vgNK und Vergütung für dezentrale Einspeisung erfolgt. Die 

Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen vgNK und der Vergütung für dezentrale 

Einspeisung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Kosten wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S.2 ARegV sodann als Saldo auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleichwohl 

sollte stets eine sachgereChte Aufteilung der vgNK und der Vergütung für dezentrale 

Einspeisung erfolgen. 

. 17 



6.2.2. Anpassung der sonstigen dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten nach 

§ 11 Abs.2 5.1 Nr.1 bis 3,6,7,9,10 und 13, 5.2 und 3 ARegV 

Bei der Anpassung der KA dnb nach § 11 Abs. 2 8.1 Nr.1 bis 3, 6, 7, 9, 10 und 13, 8.2 und 3 

ARegV ist im Regelverfahren auf die im vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten 

abzustellen. 

Netzübergängen sind die letztmalig zum 01. Januar des Kalenderjahres vor Netzübergang 

angepassten bzw. aktuell anpassbaren KA dnb (ohne vgNK und Vergütung für dezentrale 

Einspeisung) zu Grunde zu legen. Hinsichtlich der auf den Netzübergang folgenden 

Kalenderjahre innerhalb der Regulierungsperiode sind grundsätzlich die Werte der 

Erlösobergrenzenfestlegung beizubehalten. 

Befindet sich der abgebende Netzbetreiber im Regelverfahren, so ist für den übergehenden 

Netzanteil - unabhängig davon in welchem Verfahren sich der aufnehmende Netzbetreiber 

befindet - eine Anpassung der KA dnb grundsätzlich möglich. Wenn der übergehende 

Netzteil von einem Netzbetreiber im vereinfachten Verfahren an einen anderen Netzbetreiber 

übertragen wird, ist eine Anpassung der sonstigen KA dnb (ohne vgNK und Vergütung für 

dezentrale Einspeisung) ohnehin ausgeschlossen. 

Die an einem Netzübergang beteiligten Netzbetreiber haben die Möglichkeit zwischen zwei 

unterschiedlichen Verfahren zur Übertragung von KA dnb (ohne vgNK und Vergütung für 

dezentrale Einspeisung) zu wählen: 

6.2.2.1. Vereinbarung von KA dnb • Festbeträgen 

In diesem Verfahren vereinbaren die beteiligten Netzbetreiber für die beiden auf einen 

Netzübergang folgenden Kalenderjahre die Übertragung eines festen Betrages für jede 

einzelne Kostenposition der KA dnb' 

Eine Anpassung der übertragenen KA dnb ist für den aufnehmenden Netzbetreiber damit in 

den ersten beiden auf den Netzübergang folgenden Kalenderjahren ausgeschlossen. Beim 

abgebenden Netzbetreiber erfolgen in den ersten bei den auf den Netzübergang folgenden 

Kalenderjahren die Anpassungen nach § 4 Abs.3 8.1 Nr.2 ARegV sodann unter 

Berücksichtigung der übertragenen KA dnb • Festbeträge. 

Liegt der Anpassung nach § 4 Abs.3 8.1 Nr.2 ARegV ein auf den Netzübergang folgendes 

Kalenderjahr zu Grunde, so erfolgt die Anpassung für den übertragenen Netzanteil auf Basis 

der tatsächlichen Kosten des aufnehmenden Netzbetreibers. 
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6.2.2.2. Anpassung des übertragenen Erlösanteils 

In diesem Verfahren haben die beteiligten Netzbetreiber darzulegen, in welchem Verhältnis 

die künftigen Anpassungen der KA dnb (ohne vgNK und Vergütung für dezentrale 

Einspeisung) im Sinne des § 4 Abs. 3 ARegV in den beiden, auf den Netzübergang 

folgenden Kalenderjahren anzuwenden sind. Dabei ist auf die KA dnb (ohne vgNK und. 

Vergütung für dezentrale Einspeisung) des abgebenden Netzbetreibers abzustellen. Dem 

aufnehmenden Netzbetreiber sind in den beiden Jahren vor Netzübergang denklogisch keine 

originären KA dnb für den übergehenden Netzanteil entstanden. 

Beispiel 5 

Die Aufteilung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des NB 1 erfolgt nach § 26 Abs. 2 ARegV am 

30.09.2009, mit Wirkung zum 01.01.2010. NB 1a und NB 1b sind sich darin einig, dass der NB 1a KA d" (ohne 

vgNK und Vergütung für dezentrale Einspeisung) in Höhe von 5 GE behält und KA d" (ohne vgNK und Vergütung 

für dezentrale Einspeisung) in Höhe von 5 GE auf den zum 01.01.2010 neu gegründeten NB 1b überträgt. 

NB 1b hat nunmehr erstmalig zum 01.01.2010 seine KA d,' anzupassen. Dabei muss NB 1b auf die KA d" (ohne 

vgNK und Vergütung für dezentrale Einspeisung) des vorletzten Kalenderjahres abstellen. NB 1b hatte 2008 aber 

keine originären KA d,' und müsste folglich seine KA d", (ohne vgNK und Vergütung für dezentrale Einspeisung) 

auf Null anpassen. 

Um die wirtschaftlichen Folgen des Beispiel 5 zu vermeiden, muss es dem aufnehmenden 

Netzbetreiber hinsichtlich des übergehenden Netzanteils, zumindest für die ersten beiden 

Kalenderjahre nach Netzübergang, möglich sein auf die anteiligen KA dnb (ohne vgNK und 

Vergütung für dezentrale Einspeisung) des abgebenden Netzbetreibers im vorletzten 

Kalenderjahr abzustellen. Erst im dritten Jahr nach Netzübergang kann auf die originären 

KA dnb (ohne vgNK und Vergütung für dezentrale Einspeisung) des aufnehmenden 

Netzbetreibers abgestellt werden. 

Die abgebenden Netzbetreiber, deren Erlösobergrenzen nicht im vereinfachten Verfahren 

nach § 24 ARegV festgelegt wurden, können dementsprechend ein prozentuales 

Aufteilungsverhältnis hinsichtlich der Anpassung der KA dnb (ohne vgNK und Vergütung für 

dezentrale Einspeisung) für die beiden auf den Netzübergang folgenden Kalenderjahre 

vereinbaren und dem Antrag nach § 26 Abs. 2 ARegV zu Grunde legen. Die beteiligten 

Netzbetreiber können das Anpassungsverhältnis grundsätzlich bestimmen. 

Die Netzbetreiber sollten eine entsprechende Vereinbarung hinsichtlich der Modalitäten zur 

Übermittlung des Anpassungswertes der KA dnb (ohne vgNK und Vergütung für dezentrale 

Einspeisung) in den beiden auf den Netzübergang folgenden Kalenderjahren treffen. 
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Liegt der Anpassung nach § 4 Abs.3 S.1 Nr.2 ARegV ein auf den Netzübergang folgendes 

Kalenderjahr zu Grunde, so erfolgt die Anpassung für den übertragenen Netzanteil auf Basis 

der tatsächlichen Kosten des aufnehmenden Netzbetreibers. 

6.2.3. Aufteilungsmaßstab für Investitionsbudgets 

Gemäß § 23 ARegV können unter bestimmten Voraussetzungen Kapitalkosten zur 

Durchführung von Erweiterungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen genehmigt werden. 

Genehmigte Investitionsbudgets gelten gemäß § 11 Abs.2 S.1 Nr.6 ARegV als KA dnb. Die 

Anpassung der sich aus einem Investitionsbudget ergebenden Kapitalkosten erfolgt somit 

gemäß § 4 Abs.3 S.1 Nr.2 ARegV jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres. Dabei ist 

auf die im vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten abzustellen. 

Bei der Aufteilung der sich aus einem Investitionsbudget gemäß § 23 ARegV ergebenden 

Kapitalkosten haben die beteiligten Netzbetreiber eine anlagenscharfe Aufteilung der zu 

Grunde liegenden AKJHK vorzunehmen. 

6.3. Vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb) 

Als KA vnb gelten die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizienzwert 

multiplizierten Gesamtkosten im Sinne des § 6 ARegV nach Abzug der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kosten im Sinne des § 11 Abs. 2 ARegV. 

Die an einem Netzübergang beteiligten Netzbetreiber können die KA vnb des abgebenden 

Netzbetreibers grundsätzlich unter sich aufteilen. Die sachgerechte Aufteilung der KA vnb ist 

darzulegen und nachzuweisen. 

6.4. Beeinflussbare Kostenanteile (KA b) 

Als beeinflussbare Kostenanteile KA b gelten alle Kostenanteile, die keine dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile im Sinne des § 11 Abs.2 ARegV oder vorübergehend nicht 

beeinflussbare Kostenanteile im Sinne des § 11 Abs. 3 ARegV sind. 

Die an einem Netzübergang beteiligten Netzbetreiber sind bei der Aufteilung der KA b des 

abgebenden Netzbetreibers grundsätzlich an dessen Senkungsvorgabe gebunden. 

6.5. Anpassung aufgrund des Verbraucherpreisindex (VPI) 

Bei der Aufteilung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen sind die jeweils zum 01. Januar 

eines Kalenderjahres vor Netzübergang erfolgten Anpassungen aufgrund einer Änderung 

des VPI gemäß § 4 Abs. 3 S.1 Nr.1 ARegV zu berücksichtigen. 
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Hinsichtlich der auf den Netzübergang folgenden Kalenderjahre innerhalb der 

Regulierungsperiode sind bis zu ihrer regulären Anpassung nach § 4 Abs.3 S.1 ARegV die 

aufgeteilten Werte der ursprünglichen Erlösobergrenzenfestlegung beizubehalten. 

6.6. Periodenübergreifende Saldierung (PÜS), Mehrerlösabschöpfung (MEA) und 

Regulierungskonto 

Die beteiligten Netzbetreiber haben die Salden der PüS, MEA und des Regulierungskontos 

nach einem sachgerechten Schlüssel aufzuteilen. Die Aufteilung kann nach dem Schlüssel 

"Menge * Preis" erfolgen. 

Hierfür ist die Verprobung der vor dem Netzübergang zulässigen Erlösobergrenze getrennt 

jeweils für die abgehenden Netzanteile und den verbleibenden Netzanteil vorzunehmen. Die 

Relation zwischen der Verprobungssumme eines abgehenden Netzanteils und der gesamten 

vor dem Netzübergang zulässigen Erlösobergrenze ist maßgebend für den auf· den 

abgehenden Netzanteil entfallenden Anteil des Saldos. 

Eine Aufteilung der Salden aus PüS, MEA und Regulierungskonto ist geboten. Die Mehr

oder Mindererlöse ergeben sich aus dem unterschiedlichen Abnahmeverhalten der 

Netzkunden in der Summe aller Netzanteile vor dem Netzübergang. Würde man die Salden 

aus PÜS, MEA und Regulierungskonto ausschließlich beim abgebenden Netzbetreiber 

belassen, so würden die Netzkunden dieses Netzanteils über Gebühr be- oder entlastet 

werden. Auf die Netzkunden des übergehenden Netzanteils würden hingegen keine Be- oder 

Entlastungen verteilt. Es käme so zu einer nicht verursachungsgerechten Allokation der Be

oder Entlastungen. Dies widerspricht dem Grundgedanken der perioden übergreifenden 

Saldierung - wenn auch grundsätzlich in zeitlicher Hinsicht eine vollständige 

Personen identität zwischen belasteten und begünstigten Netznutzern nicht erforderlich ist. 

Es ist davon auszugehen, dass die beteiligten Netzbetreiber hierfür in der Regel einen 

wirtschaftlichen Ausgleich vorsehen werden. 

6.7. Erweiterungsfaktor (EF) 

Aufgrund des Erweiterungsfaktorantrages wird gemäß § 4 Abs.4 S.1 Nr.1 ARegV eine 

Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen genehmigt. Die Anpassung ist von den 

an einem Netzübergang beteiligten Netzbetreibern aufzuteilen, wenn 

Erweiterungsinvestitionen in dem übergehenden Netzanteil stattgefunden haben. Dabei 

haben die beteiligten Netzbetreiber einen sachgerechten Schlüssel zu verwenden. Eine 

sachgerechte Aufteilung des Anpassungsbetrages aus dem Erweiterungsfaktor muss der 

sachgerechten Aufteilung der Strukturparameter eines Netzes im Sinne des § 10 Abs. 2 

ARegV folgen. 
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6.8. Pauschalierter Investitionszuschlag (PIZ) 

Hat die Regulierungsbehörde einen PIZ bei der Festlegung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen gemäß § 25 Abs. 2 bis 5 ARegV mit einbezogen, so kann der PIZ unter 

den' Netzbetreibern aufgeteilt werden. Die Netzbetreiber haben dabei einen sachgerechten 

Schlüssel zu verwenden. Als Schlüssel zur Aufteilung des PIZ sollten die standardisierten 

Kapitalkosten nach § 14 Abs. 2 ARegV herangezogen werden, wie sie sich aus der 

Aufteilung der Anschaffungskosten des Sachanlagevermögens ergeben. 
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7. Ausfüllhilfe zu den Erhebungsbögen 

Hinsichtlich der abgefragten Parameterwerte sowie Kostenangaben sind durch den 

Netzbetreiber die entsprechend vorgegebenen Einheiten sowie die sich aus der Anlage zu 

diesem Leitfaden ergebenden Definitionen zu den Strukturdaten zu beachten. 

Im gesamten Erhebungsbogen sind durch den Netzbetreiber nur die gelb hinterlegten Felder 

zu befüllen. Sofern der Netzbetreiber bei seinen Eintragungen entweder von der 

vorgegebenen Einheit oder Definition im Tabellenblatt "Definitionen" des Leitfadens abweicht 

oder in gelb unterlegten Zellen keine Eintragungen vornimmt oder Erläuterungen zu 

einzelnen Eintragungen vornehmen möchte, so sind diese im Tabellenblatt 

"F. Erläuterungen" unter Verweis auf die entsprechende Zelle im jeweiligen Tabellenblatt des 

Erhebungsbogens einzutragen. 

7.1. A. Allgemeine Informationen 

Dieser Bogen ist durch den Netzbetreiber vollständig auszufüllen und eine Auswahl in den 

Zellen mit Auswahlliste zu treffen. 

7.2. B. Erlösobergrenzen 

Die Eintragungen dienen der Bestimmung des vom "abgebenden" Netzbetreiber auf den 

"aufnehmenden" Netzbetreiber zu übertragenden Erlösobergrenzenanteils sowie der 

Erlösobergrenze des "abgebenden" Netzbetreibers nach Netzübergang (EHB abgebender 

Netzbetreiber) bzw. der Erlösobergrenze des "aufnehmenden" Netzbetreibers nach 

Netzübergang (EHB aufnehmender Netzbetreiber). 

Die Eintragungen sind durch die beteiligten Netzbetreiber für alle Jahre der 

Regulierungsperiode vorzunehmen. Hinsichtlich der einzelnen Kostanteile der 

Erlösobergrenze sind die nicht-inflationierten Werte der Erlösobergrenzenfestlegung zu 

Grunde zu legen. Hinsichtlich des Erweiterungsfaktors sind die inflationierten Werte der 

Genehmigung zu verwenden. Der PIZ ist in den dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen aufzuführen, da diese Kostenbestandteile im Tabellenblatt C. Kosten 

nochmals detailliert aufgegliedert werden. Die PüS-Annuitäten sind von Gasnetzbetreibern 

der Anlage des ursprünglichen Erlösobergrenzenbescheides zu entnehmen und mit 

umgekehrten Vorzeichen einzutragen. 

Die jeweilige Erlösobergrenze des "abgebenden" bzw. "aufnehmenden" Netzbetreibers nach 

Netzübergang wird rechnerisch neu ermittelt. 
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Unter dem Punkt" 1. Aufteilung des Ausgangsniveaus nach § 6 ARegV" ist das angepasste 

Ausgangsniveau gemäß der Anlage 1 zum Beschluss wegen Festlegung zur Bestimmung 

der Erlösobergrenzen anzugeben. 

Dies betrifft das Ausgangsniveau des "abgebenden" Netzbetreibers vor Netzübergang und 

den auf den "aufnehmenden" Netzbetreiber zu übertragenden Anteil (EHB abgebender 

Netzbetreiber) bzw. das Ausgangsniveau des "aufnehmenden" Netzbetreibers vor 

Netzübergang, sowie den auf den "aufnehmenden" Netzbetreiber zu übertragenden Anteil 

(EHB aufnehmender Netzbetreiber). Das jeweilige Ausgangsniveau des "abgebenden" bzw. 

"aufnehmenden" Netzbetreibers nach Netzübergang wird berechnet. 

Für Netzbetreiber des sog. Regelverfahrens sind unter ,,2. Aufteilung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kosten" in der ersten Tabelle die einzelnen Positionen gemäß 

§ 11 Abs.2 ARegV vor Netzübergang und für den übergehenden Netzteil jeweils im 

Ausgangsniveau nach § 6 ARegV anzugeben. 

In der zweiten Tabelle sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten der Erlösobergrenze 

des Netzbetreibers vor Netzübergang und für den übergehenden Netzteil einzutragen, die 

letztmalig vor dem Netzübergang angepasst und der zuständigen Regulierungsbehörde 

mitgeteilt worden sind. 

Die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten nach Netzübergang werden jeweils rechnerisch 

neu ermittelt. 

Für Netzbetreiber, die am vereinfachten Verfahren teilnehmen, reduzieren sich die Angaben 

an dieser Stelle auf die Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (Nr. 4) und im Strom bereich zusätzlich auf die Kosten für die Vergütung 

dezentraler Einspeisungen nach § 18 StromNEV (Nr. 8). 

Unter ,,3. Zukünftige Anpassung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten (ohne Kosten für 

die erforderliche Inanspruchnahme des vorgelagerten Netzes)" ist für die am Regelverfahren 

teilnehmenden Netzbetreiber in der ersten Tabelle entweder das Aufteilungsverhältnis zur 

Anpassung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile für die erste Anpassung nach 

dem Netzübergang oder hinsichtlich der einzelnen Positionen nach § 11 Abs.2 ARegV 

absolute Werte anzugeben. 

Unter dem Punkt ,,4. Aufteilung der anerkannten Kosten für die Beschaffung von 

Verlustenergie" (nur Strom) sind die in der Tabelle aufgeführten Positionen vor 

Netzübergang, nach NetzÜbergang und der auf den "aufnehmenden" Netzbetreiber zu 
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übertragende Anteil an den Positionen anzugeben. Die Angaben beziehen sich auf die 

anerkannten Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie der letzten Entgeltgenehmigung. 

In der zweiten Tabelle ist wie bei den Angaben zur ersten A!1passung entweder. der 

Verhältniswert zur Anpassung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile für die 

zweite Anpassung nach dem Netzübergang oder der absolute Wert hinsichtlich der 

einzelnen Positionen nach § 11 Abs.2 ARegV zu benennen. 

In der Zelle C51 (Strom) bzw. C47 (Gas) ist anzugeben, ob die zukünftige Anpassung der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten anhand im Vorfeld vereinbarter absoluter Werte oder 

anhand relativer Anteile erfolgen soll. 

Von Netzbetreibern des vereinfachten Verfahrens sind in dieser Tabelle keine Angaben 

erforderlich, da im vereinfachten Verfahren eine Anpassung der sonstigen KA dnb (ohne 

vgNK und Vergütung für dezentrale Einspeisung) nicht vorgesehen ist. 

7.4. 0.1 Sachanlagevermögen 

Es ist zu beachten, dass auch die Teile des Anlagevermögens einzutragen sind, die nicht 

vom Netzübergang betroffen sind. 

Es ist darauf zu achten, dass neben dem Aktivierungsjahr auch der Aktivierungsmonat 

einzutragen ist. Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) ist 

monatsscharf abzuschreiben. 6 Ist der Aktivierungsmonat nicht bekannt, so ist der Monat 

Januar als Aktivierungsmonat einzutragen (es wird dadurch eine jahresscharfe Abschreibung 

unterstellt). Insbesondere der aufnehmende Netzbetreiber ist zukünftig an die Angaben im 

Erhebungsbogen zu § 26 Abs.2 ARegV gebunden. 

In diesem Tabellenblatt wird der Wert des verbleibenden Sachanlagevermögens durch 

Subtraktion bzw. Addition des Wertes des übergehenden Sachanlagevermögens von dem 

Wert des Sachanlagevermögens vor Netzübergang ermittelt. 

7.5. 0.2 Anlagengruppen 

Das Tabellenblatt dient als Übersicht für die Befüllung des Tabellenblattes ,,0.1 

. Sachanlagevermögen". 

In Spalte F des Tabellenblattes sind die bisher verwendeten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern des abgebenden Netzbetreibers für die jeweiligen Anlagengruppen 

anzugeben. 

6 BGH, Beschluss v. 23.09.2009, Aktenzeichen: EnVR 76/07 
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7.6. E. Strukturdaten 

Die Strukturdatenabfrage ist nur von Verteilernetzbetreibern zu befüllen. Gernäß 

§ 10 Abs. 4 ARegV sind Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber nicht berechtigt einen 

Antrag auf Erweiterungsfaktor zu stellen. 

Unabhängig von der Art des Verfahrens sowie des der letzten Entgeltgenehmigung zugrunde 

liegenden Geschäftsjahres ist das Basisjahr für die zu tätigenden Eintragungen das 

Kalenderjahr 2006 (Daten zum 31.12.2006). 

Sofern in der Vergangenheit ein Antrag auf Genehmigung eines Erweiterungsfaktors gestellt 

wurde, ist zwingend auf die der damaligen Genehmigung zugrunde gelegten Werte 

abzustellen (Daten zum 31 .12.2006). 

In diesem Zusammenhang sind die dern Leitfaden als Anlage beigefügten Definitionen zu 

den Strukturdaten zu beachten. Diese Definitionen fanden bereits im Rahmen des 

Effizienzvergleichs sowie des Erweiterungsfaktors Verwendung. 

Durch den Verteilernetzbetreiber sind die Ist-Werte zum 31.12.2006 vollständig einzutragen. 

Es sind folgende Parameterangaben durch den Netzbetreiber vorzunehmen: 

Für Stromverteilernetze: 

Fläche des versorgten Gebietes 

Anzahl der Anschlusspunkte 

Jahreshöchstlast 

Stromkreislänge (Freileitungen und Kabel) 

Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen 

Installierte Leistung der Unspannebene in kVA 

Anzahl der Umspannstationen 

Anzahl der Transformatoren 

Einwohnerzahl und 

Arntliche Gemeindeschlüssel. 
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Für Gasverteilernetze: 

Fläche des versorgten Gebietes 

Anzahl der Anschlusspunkte 

Jahreshöchstlast 

Beschreibung des Konzessionsgebietes 

Netzlänge 

Anschlussgrad 

Erschließungsgrad 

7.7. F. Erläuterungen 

Die Befüllung dieses Tabellenblatts ist optional. 

In diesem Tabellenblatt sind Angaben zu machen, sofern der Netzbetreiber gelb unterlegte 

Felder entweder nicht befüllt oder die getätigten Angaben nicht mit den vorgegebenen 

Definitionen im Tabellenblatt "Definitionen" im Einklang stehen. Darüber hinaus kann der 

Netzbetreiber Anmerkungen im Zusammenhang mit der Befüllung des Erhebungsbogens 

vornehmen. 
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Anlage zum Leitfad<lll der RegulIerungsbehörden zu Inhalt und Struktur von Anträgen auf Nellfestlegung der kaienderjährlichen Erlösobergreman nach § 26 Abs. 2 ARogV 

Definitionen 

Stichtag dar Erhebung Ist dar 31.12.2006. Die Daflnilionen nahmen Bezug allfdss Tabellenblatt E. Auftellung der Sirukturdaten. 

1 Definitionen (Strom) 

11.05.2010 

Versorg1eFläcOe, 
nurNS 

Geogtaphlsche Fa.\che. 
HöS. HS und MS 

Anzahl Anschlusspunkte von L~tlt\Icrbrauchem 
getrennt nach Netz_nen, 
KöS, HS, MS. NS 

Anzahl AnschlVSSpUnl<te \100 nachgol_non 
fremden We;ieMlneliem gellennt nach 
Natzobenen. 
H~S. HS.MS 

Mzahl AnSc:hlusspunkie von naehgelagelton 
'"gellOO N(lll:en getrennt nach Netz&benen. 
HöS.HS,M$ 

Anzahl AnschlV$SpUnk1e YOI'l glektlM frOl1lden 
Ne_ getteMI nach NelzebellOO. 
KöS. HS. MS. NS 

~, 

Versorgte Flkhe bozeichMt dlej~oigo Flache Inoerl\alb <!es erschlossellOO Gebiets, die Ober 
da' Strorn'o'Croorgungsnetz \ICf"S(\I"l)t \'.ird und auf der amUid>cn Statistik zur BodenMche nach 
Nt der Ia1läch,chen NOIZUng der Statistlschen Landesämterboruhl Als verwrg1e Fläche 
WIld insoweit die bebaute Fa.\che (,Gebäude und Frnillächen (nur bebaute FIächa)'; 
FlächenWlIOssaitOOl2OOj scwi&Str4ßen. W&geund Platze (fI;lchenschliisseI51015201530) 
ven;tenden. Wird "ne Geme<r>de VCV'l mehreren Neubetteibem versorgt. sind lediglidl die 
entsPf$Chellden Aäcnen8l1teile zu ber!icl<slchligen und anzugeben. 

Geo\jtapnis<:he Fa.\che bouIichnet diejenige Gesamt11äche. ~be; d;e sich dio jeweilige 
Nettcl>one erslreCkl. Bei <!er Erm1tt1ung der geogrsphisdl8n F\ktIe Ist auf dio Statistik der 
Slatistisdlon Landa$ämter zunlckzugrelfen. Wird eine Gemeinde von mehreren Nettbetreioom 
versorgt. sind lodiglicn die entspred"""den Fläc:henanl<l~e zu benjck$ichtigen und aO''''ge;,00. 

Netmnschlossponkle sind Ansd'Ilussponkte. an denen eioo Obwgabe an L<>ntoerbrauet>er und 
Objekt· und Arealnctze stattr,ndet. Dlo$ umfasst auch I<IJndenelgeno SI.tIonen und Umspanostatiooon. 
Anschlussponkle in der Niederspannung sind die Haos.anSc:hliisse. (siehe auch Grafik unlen) 

Nelzanschlusspunkte sind AnSc:hlusspunl<te. an denen eine Obergabe an "emde nachgelag""e 
NeC!ebenen stattfinde!. Dies urnlass! euch Staliooen und Umspannstationcn der Wo~o""'rteller. 

Nelzan$chlusspunkte sind AnSc:hlusspunkle. an dellen eine Obw9abe an eigene 
O$Chgoiagerte Netzebenen stattfindet. 

NetzanschloJsspunl<1e sind AnSc:hlusswnl<te. an denan eine Obergabe an 
benachbarte Net<ebenen OIetlfndet. 
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11.05.2010 

Anlag(lz~m Leitfaden der Regullerungsoohörden zu Inhalt ~nd Slruldurvon Anträgen auf NeufMtlegung der kal(lrlde~äM;chen Erlö:;obergrenmn nach § 26Ab~, 2 AAegV 

Zeilglclcho Jallre$/>5ellsllast ~ber alle Entnahmen 
naellUmspan""oo""n, kW 
HöSlt1S. HSIMS, MSmS 

SlrOmkralslllnge d ... FreIleitung"" gettennt nacl> 
Netwbenon, 
HM. HS. MS, NS 

[be2ogen 8uf lId. Nr. 8) davon PfO.Z~ntualer 
Frem.jnulzungante;1 der HM. HS Freileltungen Im % 
Bnlchtellselg""wm 

[bezogen auflfd. Nr. 10] d"",," ptOUIntualer 
Frerndnutzunganteil <!er HöS. HS KabelJeltungen % 
Im Bn.rehteilse;gentum 

Anzahl Elospolsep!.Olk!e \I<){I dozentraw. 
EluugUngS3n1agen gettennt nach Netzebenen. 
HöS.HS,MS.NS 

Z~leiche Jahte$I\WIstlasl "" die höchste zeltglelelle Sum"'" dar "ertelSliIr!dJieh<:tn 
Lelslungswerte aIIor EnInBhmen aus elocr Umspan""OOoo. 
Enlnahmen sind Abgaben an L~ra<lCho<. O!ljekt· und Aroalrnuze, We/lel'veneiler und _ die 
Nie<lersr>aMun{lS(lbone ausgeoomrnon • an d .. nachge~gcrto Netz· und Umspanoobene. 
0 .. Zeltglclellhelt Ist bezogen 8Uf die jeweilige Umspanoobene, d. h, die HöchsIw<Irto können In den 
elnzell\On Umspanneben"" :w ""t..-sdl .. dl;a,en Zeilpunkt"" auftreten. 

systerrUng<>(Gesamlheitderdrel Ph ..... n L1+1.2+L3)derFr<lleItungen In den Netzebeocn NS. MSllnd 
HS (eoisplel: wennU = 1km. L2 = lkmllnd L3= l~m. dann Stromkreislänge = lkm), 8eiunterBdllfldilChen 
PlIa$Gf'llängen ist die durchW>nittl,c/le Llinge In km zu ermillllin. [)je AnZahl der pro PIIa"" verwen<Seten 
Soie istfür d,e StromI<reisla"90 unmaßgeblich. 

Die Stromkr8lsläng<> erst",d<I sich aucll auf gepaelltete. gemlete1e Oder and(>lWeltig dem Net2betreiber 
iibetta""""" Freleltungon. sowe~ die"" vom NetzbetMiber betrieben werden. Geplanle. in Bau 
OOIindldle sowie stillgelegte Fre~eltungetl sind nk:hl zu benlcksichtiljen, l.(!ib.M!1}OO in B",cI>tellsnUlZung 
sind bei der Sereclmung der NettJlIng<>1rit voller Kilometerzahl anzuse\:z .... 

Oie 5tmmkrelslllnge In d ... Netzat>ene Nlfldcrspannung ist elnsdllleßllcl> <!er l-18usanschlu$Sle~ungcn 
und ohne I.oitungen _ Straßent>elwchtung .. n~en anzugeben. 

LeilUnge<I iiber 36 kV mit TmnspoMtnIctiOn und Hoohspannungsent""'~ ki)nn&n 001 der 
Hochspannu"ll8ngegeben worden. 

Den prozentualen Fremdnut/ungante~ der leitung der Bluchleltsnuttung (BN) mOssen Sie euf 
jewei~ alle Anlagen belogen angeben. 

Zwei Beispiele: 
1. IM.-o ,"ne Fre;l8ilung <lurCh e"'8n Net2:l>eUeiber zu 60 % alleine gGr1u1z1 tl!ld befin<lGr1 sic/l die anderen 
40 % in SlUellteilseigelltum. dann ~ eine Bruchlellsmrn:ung von 40 % anzugeben. 
2. Es selen zwei Froiel1ungen. von <Senon die eitle durch einen Netzbetrelbervollstät>dig alloine und <lie 
andere zu 60 % a~elne genutzl wird un<l befinden sich die anderen 40 % Im BruchteilselgenllJm, dann erglbl 
sich ,"ne Bn.rchteilsnutzung _ 20 %. 

Brudl!ellS!llg!:nllJm• 
Zur '"genen Verfügung stehende Leitungen oder Umspanncl>enen Im Rah,""" des Bruchteilseig""rums: 
dlo Summe der Strcd<enabschnitte elocr Notzebe"" !»W, der Install .. nen T",nsfonnal<li1e1stung einer 
um.pannebene. deren KBpazitlIten (per Eigentum. 0.1..) ""';s",,"n zwei odar m&hreren Net<:betre;bem 
aufgeteat sind und über dte der N(!t<betre;ber nur aJlle~ig neben Drlnen verfügt 

Die Stromkrcl$länge der Kabel g.trennl nach Natzcboncn 1$1 d .. Systemlänge (Ge""mlhch der <lrei Pha_ 
Ll+L.2+L3)der Kabel In den Netzebenen NS, MS und HS (Beispiel: Wenn LI ~ lkm, L.2 - 1km und L3 ~ lkm, 
dann Stromkrelslange = 1km). Sei umerBdlledlicl>erl PhasenlAngen Ist dia durchschnlttüche Llinge In km ZU 
ermitteln. Oie Anzahl der ptO Pha$O ",,,wendeten Kabel iSI für die Siromkreislllnge unmaßgebhch. 

Die Stromkretslli"9fl erstre<:ld.k:h .ucIl auf gepaehlete • ......,i~1e od ... anderweitig dem Netzbetraibef 
(iberla"""ne Kabel, sowe~ die"" vom Netzbetreiber beUieben ""'~. Goplente. in Beu befondli<:he. 
verpachtete.sowie s~lgelegte Kabm sind nlellt;w berUcksichtigen.leirungen in BnlchteilSmrtzung sind bei 
der Belechnung der Netditng& mit voller Kirometerzahl anz<lS<ltl:en. 

Die Stroml<relslange In <10< Netzebonc Niederspannung ~ einSc/lliCf!lic/l Hausanschlussle~"ngen und ohne 
Lciumgen _ SIr.~beleuc:htungsanlager'l afl2Ugeben. 

Leirungen aber 36 kV mit Transporttunktlon und Hochspannungsentgelt können t>ei der HO<.hspannung 
angegeben werden. 

Den pr<»entualen Fremdnut:zungantell der l.(!rtung der Bn.rehteltsnutzung (BN) m,,"""n Sie auf 
jeweils alle Anlagen bezogen angeben 

Zwei Beispiele: 
1. 'Mrd eloo Kat>elle~ung durch eUlen N_eiber Zu 00 % al""oo genum und befinden slell dia anderen 
40 % In Bruelltellse;gentum. dann 1s1 elna Brucllu.JIsnUlZUng von 40 % anzugeben 
2. es se',en zwe', Kabelle·~ung"", _ denen <1"", e;na durch einen Net:zbetreii>er vollstlindig allel"" und die 
andere 2" 60 % alle,"e ~t>\";rd und be~nden sich <lie ande"'n 4ü % Im BNCIlteilseigenlum, dann e'llil:>\ 
s;a, eine BNehte~snutzung _20 % 

Rn"",leilW9Mll'OO 
Zur eigenen VGlfügung stellende leitungen oder UmSpannebenen im Rahmen des BNChteilselgentums 
die Summ(> der Strect<enabschnl1te eUlO< Nettebef'le !»w. der InstalliMOO TmnsformalOllelsllmg ein .... 
UmsP<lMObcno. deron KapazM1cn (per Eigentum. o.A.) zwischen zwei odor mehreren Netzbetmlbem 
aulgeteik Sind und über die der Net2:l>eUeiber nur antoil,g ""Den Dritten vorfijgt. 

EInspoIsepunkte von do.zentralen Eruugungsenlagon getrennt nach N_nen ,ind EInspeisepunkte. 
in denen dezentrale Eiospolsunge<llll das e;gerl<l Netz erfolgen (N012(!. !Ur die der Ncttbotrelber die 
WotW'Iaftloehe Verantwortung besitzI). 
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Anlage zum leitfaden der Regulierongsbehörden zu Inhalt uod Siruktur VOll Anlrägen auf Nelifcstlegung der kalende~äh~ichen Erlösobcrgrenzen nach § 28 Abs. 2 ARegV 

(bezogen auf ~d. Nr. 12] davcn Elospoloopunk\e 
NS von EEG.J\nIa~n, d .. auch Ansch1usspunl<le Anzahl 
NSsnd 

In.tdielte Leistung dor Umspanoobenen je 
UmspI!nnebene 

!be>og-enauflld. Nr. 14Jdll\lOn pro><l1llualor 

. " 

F'omdnummgantea der InSllllliet\en Leistung m % 
BrochteilOOlgentum 

Anzahl Umsp.nnstalionon getrennl nach 
UrnspaMßbenen 

!be>ogen auf 11<!. Nr. 16) davon prozentualer 
Fremdnulzungantei.;,or Umspannstoll"",en im 
BnJchlailsergsntum 

Anzahl Tmnslot'rnaloron getrennt nach 
Umspanneoo".n 

% 

Elns~isepunk1e.ln denen OOZentnll<! El1spclsungen In das elgOlle Net: erfolO<m und die darllbe< hinaus 
such NettanSd1lussPllnl<\e slr.d. an denen eine Obergabe an h!ztvelbrauchO( und Objekt· und Alea~ 
stattfindet 

Summe oor El$messtlngsschoinleislungan aller installierten Tr,,"sIormat<>ron in der i<oweiligetl umspannebene. 

Ei". AnIaQ6 gilt als InSlallOart. wenn sla in oon lavlenOOr"l Betrieb des $lrQmn_s eing<:lbundeo iSl und 
Insoweit _ndet »ird. AIS '"""I Installiert 11""en RaooIWhnsfo"nawen. goplsnla. in Sau bel\lldlicI>ß 
sowie s~ltgelegl. Anla~n. Kundenelg-ene T","sl"""a~ slnd nicht "" benJ<:kslchtigen. 0 .. 
Bemessungsschelnletstung \IOn T"",sfotmalOren" 8ruchteiMUt:Ung Ist bol der Bere<::hnung volls1!'ndog 
m" elnlUbozietlen. 

Istdie installierte Bemessungsschelnle;stung nicht bekannt Ist die$(! geeignet "" ~tzen bzow. die 
V<lI"Itaglich vereinbartemMmale leistung a~. 

Den prozent<J8len Fremdrlutn,"oameil der lcitung der Bruch1cilSnutzung (SN) müssen Sie .vI jeweils 
all/l AnIagMOOzog.en angeben. 

Balspiel: 
Wird die installierte LeiSlurlg der Umspannabene durch einen Netzbetreibor "" 60 % ,I"'ine genutzt un<! 
be~nden siell die aodeferl 40 % in Bruchlcilseigentum, daM ist eine Bruthteilsnulzung V<)tI 40 % 

,,""""'" 
Der Frernd,..,t:ungoontcll ist an der Installierten Bemessungssdleln!eislung "" messen. 

Brycl!!<lIIMIg®lum 
2ur elgonnn Vertilgung stehende Lcitungcn oder Umspannebenen Im Rahman des Elluchtellselger11ums; 
die Summe der Slreekcnabsdlnltte eine.. Net:ebene bzw. der InSlalllCrten Trans!ormalOrlelsWng einer 
Umspa""ebetle. daren K8,08ZiUIten (per Ergsntum. O.ä.):zwfscIl<In ~ od<I, mehreren Nsl2betrel>&m 
eufgetoal .. nd ur.d ijbar d .. .;,or Nal2beire,be, nu, anteilig ".ben OriUM verlUgt 

Anlagen m~ e;gen.., TransfOrmatoren. in denen die Spannung elektrischer Energie zwisehen zwei 
Spannungs_nen (§ 2 Nt. 7 StromNEV) ~;nnemalb einer Netz_ne g&äl\den wird, 
.,nsd1I;eßlieII der Ortstletzstollionen. 

Don prolontualen Ftarndnulzunganteil dar leitung dar BrucOlellSnutzung (SN) müsserl Sie auf jeweils 
aae Anillgan OOzogetl angeben. 

Zwei Beispiele 
1. Wird eine Umspa""statIon durch einen Netzbelrelbe< zu 60 % aiieiM genut21 ur.d befinden sich die 
anderen 40 % In Bruchic~selgentum. daM Ist eine S",chleisrtUtzung von 40 % artZUgeben. 
2. Es se;en zwei Umspannstalionen. VOn denen d", eine durch einen Netzbetreiber votlstär.dig .I"',ne 
ur.d d", ar.dera :w 60 % el\eine genutzt YNd ul\d befinden siell die anderen 4O.,t im BnIohte~$(ligenlUm, 
dann erpibl SI<:/> e;M BNCh1eilsnulzung von 20 %. 

Der FmmdrM,J\2ungoontolllst an der installierten Bemessungssc/leinleoslung oor eigeMn 
Transformatoren In den Umspannstabo".n "" momen. 

BNeh1oil§!litlol!l!Hm' 

Z ... eigenen Verfügung stehende leitungen oder Umspannebencn Im R,hmen dos Bruchlellselgonlurns: 
die Summe der StrockenahscMltte einer N.~bene bzN. der Instanienen TmnsfonnatorleiSiung ein ... 
Urnspan".oorla. <!(Iren Kapa>:iläten (per Eigontum. 0.1i.) 2Yischet'l zwei oder mehreten Nel2betreioom 
aufg.etelll sifld und ijoor die der Netzbetreibet nur anteuig ""bell Onllen verfügt 

Anuthl dat InslamcrtM Tmns!orrnatoron, die siellin einer Umspannstatlon oder cine, R"IIcistation 
In""rhIIlb des Netzes .. laufer.den &trieb befind"". 

Eine Anlage gut al. inslall,,~, weM .... in den l8v1enden Betrieb.;,os Stmm".1ze$ ";ngebonden lsI und 
insoweit verwendei v.ird. AIS niellt insIalben geltan Ersal2:tranformalorerl'" !.agerbOSUln<;IM Oes 
Netzt>etfelbers uOO Transtormatoren. die In Um.pan"" oder Netzslallonen m~ den Obr1gen Anlagentekln 
gato;80isch V$lbun<len sind und bei Aus/aU eioes ~trtebstrenslOJmaIO<S durch Umschllltl,lng die 
Versorgung Obemehmen (ReoorvelL"ans!OJmaIOren). D,ar{;oor hinaus ge~en alS nlellt Instanren geplante. 
In ~u bef.ndlich!l SCMie stillgelegte An~.n. Tl"llnsf"""etoren In BnIohle1!snutzung slr.d bei (jef 

Berechnung oor Anuthl rr018RZ1rS<1tle1l. Kur.denelgene T"",sfOlmatoren sind nklll "" ber"üCl<sM:hllgen. 

3~5 
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[OO2og<m auf Ifd. Nr. 18) davon prozeOlualo< 
Frorndnutzungante~ der TrnnsfO/Yl'lalOrcn im 
8ruchlellselgentum 

AGS Schl<lssol der versorgten Gemeinden und 
Städte 

% 

Zu Punkl3: Anzahl der An$d1lußpunkie 

Anmelkung: 

WE .. Wohneil\heil;" 
GE :< Gewerbeeinheit 
HA '" Hausanschluss. 

N5-l.cltung 

DM P<OZenlual6n Fremdnutzungaot";l der Leitung <$0( 6tucI11";IsnUlZu">l (SN) miissen SOe 
auf jeweil$ alle Anlagen be:W9M allg<lben. 

zwei Beispiele: 
1. Wiro $in T,ans.fO/YllllIO< duM ei .... n Nal2beWibtor Z1160 % a"" .... gMutt:I und be1ind(ln sich 0"1& 
anda,on 40 % In Bn.IcI1la~selgenlum. dann Ist arne BNChteisnUlZllng von 40 % anzugeben. 
2. Es seien zwei Tra>sfotm8l0fGn. vondenoo <Iei 01 .... duM eloen Nel2belreiber voIIständ"lg allelne und 
der andere zu 60 % allcino gl>llUtZl "'ro und be1indan sich dia a~ 40 % On Brudltelsclgoolum, dann 
ergib! sich eine Bnx:hteilsnUlZllng von 20 %. 

Der FramdrllllZtJng$aOleillsl an der Anulhi der Tmnsfonnaloren zu messen. 

Brudl!en"ipMlum· 
Zur .. genen VerlUgung stehende LeiIu"9/l" oder Umspannebenetl im Rahmen des Brudlt$ilselgentums· 
d'" Summe dar SlreckenabscMllle al"", Nelzebene Inw. der Installierten TranslO/Yl'lalO<1elswng .. nO< 
umspannebene. 00....., Kapazitäten (per Eigentum. 0.11.) :>:wIschen zwei oder mehreren Netzbelreibem 
aufgeldl sind und Oberdie der NO!zbewlber"", anle~ig neben Dritten verfiigt. 

DIa ElnwoIvIemlhlist d",..absolu!e Zahl.llor Einwohner Im versorgungsgebiet. 

AmUichcr GamalndeschlOssel (AGS): 1KtrtsIe111g(l Zlffemlolga zur klenlifaionmg poIlUsch seIbstAndiger 
Gemeinden ode, gernelndelro." Gebiete. d",e \'00 dan Stellsliscl>ert 18ndesämlGm einr.eltllch ""rgeben ....,. 

Die Angabe Isl durchmrotrren aber. 
1. die AGS WGemeinden und Gemelndetelle des Koo,esslonsgebiels und den Gemeindenamen 
2. bei Tellverscrgurlg ·,nnerhalb einer Gemeinde 
• den Ftad>enanletl deS Konzessionsgobi<lls der Gemeinde In km' 
• :zusAlzliche Angabe der Gematkungoo das KonzessionsgelJjets ilOOr das Gemal1<\lngskcnnzelchen 
("'" vom Vermessurlll""mt vergeben. d. h. 6 Stelen, ,. S. 141840) "nd den Gem8r1<ungsnamen 
(z.B . .2...gab&-Rötha") 

Den 0.9. Oaf<nltionen lllfolge sind - rur den rotmarkiarten Bereich - folgMde Angabe zur AnUhl von Anschlußpunkten zu machan: 
Anzahl An~usspunkto von Letztllerbrauehem: 1 
Anzahl EntnahmeSle1len: S 

2. Definitionen (Gas) 

11.05.2010 

AtlgabedOrvmorgten F_ (entsprichldem 
Koro:essionsgel)iet atmi9'ich nl<:h! versorgter . 
FläChen"'" bspw. Wälc!ar. Seen. FlOsse ur><! 
nicht erschlossene GebIete) 

Anulhi A ..... pelsepunkle 8n l.e1ztverbrauchor 
gWenOinach~ 

Auslogungsdrucl< (N(tnndrucl<) wo Anlagen In de, Gssve'WrgU"II. HiSmJ zAhl"" 
alle AnlagenkGmpononlen. dia zum Transport und zu, VcrtcUuOO von Gas notwendig sind 

Oie OnJckbereiche sind ""IMeilllo: 
Niederdruck ~ taO mbar 
MlIle\druck 

VersoIVIa Fläet>e bezeichnei diej""ige Ftaet>e Innemalb des el"$Ch1osgenen GetNelS. die über das 
Ga ..... rsorgop>gSnelz ""rsorgl wird und auf de, amlliehen 
Sta~sti~ zu' Bodenllklle nach Art. der tets!dllichon Nutw">l d&t Sta~sl;schan 18ndeslomle, beruhl. 

Ausspeisopunkto, an der>en Gas BIl Le!>;tllerbtaucher ousgespelstwb"d. 
Dies umfasst auch ~undenoigone Anlagen. 

'~5 
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